
Sofortmaßnahmen

Wenn die Steuerfahndung oder 
Staatsanwaltschaft kommt

Die Steuerfahndung war schon immer das effektivste 

staatliche Instrument, um Übeltätern auf die Spur zu 

kommen. Selbst der legendäre Mafi aboss Al Capone, 

dem angeblich nie ein Verbrechen nachzuweisen war, 

wurde wegen Steuerhinterziehung bestraft. 

In Zeiten, in denen die Finanzverwaltung Daten-CD’s 

mit vertraulichen Bankdaten auch aus dem Ausland 

beziehen kann und in denen die Staatsanwaltschaft 

zur Korruptionsbekämpfung in die Unternehmen geht, 

steigt das Risiko, dass die Fahnder vor der Türe stehen 

deutlich. 

In diesem Fall müssen alle anwesenden Personen 

vorbereitet sein und wissen, was zu tun ist, so wie in 

einem Brandfall. 

In vielen Unternehmen gibt es hierzu Verhaltensricht-

linien, aber abgelegt in einem Handbuch, das bspw. 

Grundlage ist für ein ISO 9000 Zertifi kat. Aber: Hat 

Ihr Empfang im Falle des überraschenden Besuches 

hierauf Zugriff? 

Auf der Rückseite fi nden Sie als Checkliste die wich-

tigsten Sofortmaßnahmen1 für die Auslage an Ihrem 

Empfang.

(1) Diese Checkliste dient lediglich der Veranschaulichung. Ein umfassender Leitfaden oder eine Richtlinie sollte im Unternehmen vorhanden sein. Gerne unter-

stützen wir Sie bei der Ausarbeitung.



Wenn die Steuerfahndung oder 

Staatsanwaltschaft kommt

Sofortmaßnahmen am Empfang 
 Benachrichtigen: 

 ·  einen oder mehrere anwesende Geschäftsleiter, 

wenn möglich einen Rechtsanwalt. 

 Eine Liste der zu benachrichtigenden Personen 

sollte am Empfang hinterlegt sein. 

 Warten – die Steuerfahndung in ein Sitzungs-

zimmer bitten. 

 Bitten, die Fahrzeuge ins Parkhaus / auf Park fl ächen 

zu bringen (Vermeidung von Außenwirkung). 

 Mitarbeiter bitten, den Empfangsbereich zu ver-

lassen und sich an die Arbeitsplätze zu begeben.

 Notizzettel bereithalten.  

 Ruhe bewahren und schweigen. 

Sofortmaßnahmen der Geschäfts-
leitung bzw. des Verantwortlichen 
des Unternehmens
 Sich als Ansprechpartner für alle organisato-

rischen Fragen während der Steuerfahndungs-

 Maßnahme vorstellen (Erreichbarkeit per Handy  

sicherstellen).

 Den Leiter der Steuerfahndungs-Maßnahme 

feststellen. 

 Den Anlass der Steuerfahndungs-Maßnahme 

feststellen. Handelt es sich um 

 ·  einen Tatverdacht gegen Dritte oder 

 ·  einen Tatverdacht gegen Personen des eigenen 

Unternehmens? 

Im Falle einer Durchsuchung 
 Anwesende Personen feststellen – Name, 

Behörde,  Funktion (Visitenkarte), wenn möglich 

Dienstausweise kopieren.

 Sich den Durchsuchungs- / Beschlagnahme-

Beschluss aushändigen lassen, wenn möglich: 

kopieren.

 Beschluss prüfen (siehe Memorandum / Leitfaden1). 

 Der Durchsuchung und /oder der Beschlagnahme 

immer formell widersprechen. 

 Die Ansprechpartner für das weitere Verfahren 

nennen lassen.

 Jeden Fahnder von einem Mitarbeiter begleiten 

lassen.

 Akten, Dateiverzeichnisse usw. gemeinsam mit 

Fahndern auf Relevanz durchsehen, bei Zweifeln 

versiegeln lassen.

 Beschlagnahmeverzeichnis aushändigen lassen, 

Unterlagen möglichst kopieren. 

 Keine inhaltlichen Äußerungen! Aussagen 

können später verwertet werden (für besonders 

zur Verschwiegenheit verpfl ichtete Berufsgruppen 

Gefahr des Geheimnisverrats). 
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Personen, die sofort zu benachrichtigen sind:

Name Tel-Nr.

Name Tel-Nr.

Name Tel-Nr.

Name Tel-Nr.


